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Belehrung für Beschäftigte in Küchen und beim Umgang mit Lebensmitteln nach  
§ 43 IfSG 

Vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit ist eine Gesundheitsbescheinigung des Gesundheitsamtes 
vorzulegen. Eine Belehrung durch den Arbeitgeber hat alle zwei Jahre zu erfolgen, das Protokoll ist 
aufzubewahren. 

Belehrungs-Inhalte: 

• Tätigkeitsverbote bestehen für Personen mit infektiösem Durchfall, ansteckender Gelbsucht (A 
und E), infektiösen Wunden oder Hautkrankheiten sowie für Ausscheider von Salmonellen u. a. 
Erregern. 

• Der Verdacht auf eine derartige Erkrankung besteht bei neu aufgetretenem Durchfall, Fieber oder 
bei Gelbverfärbung der Haut. Dann sollte umgehend ein Arzt/eine Ärztin unter Nennung der 
Tätigkeit (Küche) aufgesucht werden. 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Arbeitgeber umgehend über eine relevante 
Erkrankung zu informieren. 

• Regeln zur Personalhygiene und zur Lebensmittelhygiene sind zu beachten (z. B. Hände waschen 
vor Aufnahme der Arbeit und nach dem Toilettengang, Einhaltung der Nieß- und Hustenetikette, 
offene Wunden an Händen wasserdicht abdecken, kurze Fingernägel, kein Schmuck an den 
Händen und Armen beim Umgang mit Lebensmitteln, Kühlkette der Lebensmittel einhalten und 
andere Aspekte). 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich gemäß § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz mündlich 
sowie schriftlich belehrt wurde und dass bei mir keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bekannt sind. 

Datum Beschäftigte/r 
(Vorname, Name) 

Unterschrift des/der  
Beschäftigten 

Arbeitgeber  
oder Vertreter/in 
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Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz 

8. Abschnitt 

Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang mit Lebensmitteln 

§ 42 Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote 

(1) Personen, die 

1. an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen infektiösen 
Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder dessen verdächtig sind, 

2. an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit besteht, 
dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können, 

3. die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli oder 
Choleravibrionen ausscheiden, 

dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden 

a) beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in Absatz 2 genannten Lebensmittel, wenn 
sie dabei mit diesen in Berührung kommen, oder 

b) in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung. 

Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die mit Bedarfsgegenständen, die für die dort genannten 
Tätigkeiten verwendet werden, so in Berührung kommen, dass eine Übertragung von 
Krankheitserregern auf die Lebensmittel im Sinne des Absatzes 2 zu befürchten ist. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für den privaten hauswirtschaftlichen Bereich. 

(2) Lebensmittel im Sinne des Absatzes 1 sind 

1. Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus 
2. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 
3. Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus 
4. Eiprodukte 
5. Säuglings- und Kleinkindernahrung 
6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 
7. Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage 
8. Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte Soßen, 
Nahrungshefen 
9. Sprossen und Keimlinge zum Rohverzehr sowie Samen zur Herstellung von Sprossen und Keimlingen 
zum Rohverzehr. 

(3) Personen, die in amtlicher Eigenschaft, auch im Rahmen ihrer Ausbildung, mit den in Absatz 2 
bezeichneten Lebensmitteln oder mit Bedarfsgegenständen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 in 
Berührung kommen, dürfen ihre Tätigkeit nicht ausüben, wenn sie  

an einer der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig sind,  
an einer der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Krankheiten erkrankt sind oder  
die in Absatz 1 Nr. 3 genannten Krankheitserreger ausscheiden. 

(4) Das Gesundheitsamt kann Ausnahmen von den Verboten nach dieser Vorschrift zulassen, wenn 
Maßnahmen durchgeführt werden, mit denen eine Übertragung der aufgeführten Erkrankungen und 
Krankheitserreger verhütet werden kann. 

(5) […] 
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§ 43 Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes 

(1) Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann 
ausüben und mit diesen Tätigkeiten erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht 
mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder eines vom Gesundheitsamt 
beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie 

1. über die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtungen nach den Absätzen 
2, 4 und 5 vom Gesundheitsamt oder von einem durch das Gesundheitsamt beauftragten Arzt belehrt 
wurden und 

2. nach der Belehrung im Sinne der Nummer 1 in Textform erklärt haben, dass ihnen keine Tatsachen 
für ein Tätigkeitsverbot bei ihnen bekannt sind. 

Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 bestehen, so darf 
die Bescheinigung erst ausgestellt werden, wenn durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen ist, dass 
Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr bestehen. 

(2) Treten bei Personen nach Aufnahme ihrer Tätigkeit Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 auf, sind 
sie verpflichtet, dies ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Werden dem Arbeitgeber oder Dienstherrn Anhaltspunkte oder Tatsachen bekannt, die ein 
Tätigkeitsverbot nach § 42 Abs. 1 begründen, so hat dieser unverzüglich die zur Verhinderung der 
Weiterverbreitung der Krankheitserreger erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. 

(4) Der Arbeitgeber hat Personen, die eine der in § 42 Abs. 1 Satz 1 oder 2 genannten Tätigkeiten 
ausüben, nach Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren alle zwei Jahre über die in § 42 Abs. 1 
genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtung nach Absatz 2 zu belehren. Die Teilnahme an 
der Belehrung ist zu dokumentieren. Die Sätze 1 und 2 finden für Dienstherren entsprechende 
Anwendung. 

(5) Die Bescheinigung nach Absatz 1 und die letzte Dokumentation der Belehrung nach Absatz 4 sind 
beim Arbeitgeber aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat die Nachweise nach Satz 1 und, sofern er eine 
in § 42 Abs. 1 bezeichnete Tätigkeit selbst ausübt, die ihn betreffende Bescheinigung nach Absatz 1 
Satz 1 an der Betriebsstätte verfügbar zu halten und der zuständigen Behörde und ihren Beauftragten 
auf Verlangen vorzulegen. Bei Tätigkeiten an wechselnden Standorten genügt die Vorlage einer 
beglaubigten Abschrift oder einer beglaubigten Kopie. 

(6) Im Falle der Geschäftsunfähigkeit oder der beschränkten Geschäftsfähigkeit treffen die 
Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 denjenigen, dem die Sorge für die Person 
zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft auch den Betreuer, soweit die Sorge für die Person zu seinem 
Aufgabenkreis gehört. Die den Arbeitgeber oder Dienstherrn betreffenden Verpflichtungen nach 
dieser Vorschrift gelten entsprechend für Personen, die die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeiten 
selbständig ausüben. 

(7) […] 
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